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3. Kann und soll die Methode Jacques-Dalcroze in der Schule angewendet
werden?

4. Schlußfolgerungen,

Technikum Freiburg.
Abteilung

Heranbildung von Technikern mittleren Grades.
Um in diese Abteilung einzutreten, müssen die Schüler 2—3 Jahre Sekundär-

oder Bezirksschule durchgemacht haben.
1. Schule für Elektromechanik. 7 Semester. Heranbildung von Maschinen-

und Elektrotechnikern für Konstruktionsbureau und Werkstatt, von Betriebstechnikern
der verschiedenen mechanischen und elektrotechnischen Industriezweige: Konstrukteure,
Monteure, Vorsteher von kleineren elektrischen Zentralen, Werkführer u. s. w. —
wöchentlich 5 Stunden Werkstatt oder Laboratorium.

Ein Jahr praktische Lehrzeit vor Eintritt in die Schule wird verlangt; dieses

Jahr kann in der Werkstatt der Schule absolviert werden.
2. Bauschule. 7 Semester, bezweckt die Heranbildung von Hochbautechnikern,

Bauzeichnern, Bauführern, Bauunternehmern?c. Die Absolventen dieser Abteilung
sind befähigt selbständig Projekte zu entwerfen, sämtliche Ausführungspläne und
Details für die verschiedenen Bauarbeiten korrekt zu zeichnen, zu berechnen und die
Ausführung des Baues zu leiten.

Vom 1. Oktober 1916 an wird für den Eintritt in diese Schule 1 Jahr ab-
solvierte praktische Lehrzeit verlangt.

Im Wintersemester finden Bauführer und Zeichner, länd. Maurer, Zimmer-
leute, Steinhauer, Schlosser, sowie event, auch Straßen- und Dammeister geeigneten
Unterricht für ihre berufliche Ausbildung, sobald dieselben den Aufnahmebedingungen
hinsichtlich der Praxis und Vorbildung entsprechen.

3. Schule für Katastergeometer. 4 Semester. In diese Abteilung werden
nur Kandidaten angenommen, die im Besitz eines Maturitätszeugnisses sind.

4. Seminar für Zeichenlehrer. 7 Semester. Heranbildung von Zeichenlehrern
für Gymnasien, Sekundärschulen, Gewerbeschulen, gewerbliche Fortbildungsschulen.

Abteilung 11.

Ausbildung von tüchtigen Praktikern.
Um in diese Abteilung einzutreten, ist nur Primarschulbildung erforderlich.
Per Woche 37 Stunden Werkstatt und 10—20 Stunden theoretische Fächer.
1. Lehrwerkstätte für Mechaniker (4 Jahre Lehrzeit).
2. Lehrwerkstätte für Steinhauer und Maurer (2 Jahre Lehrzeit). Im Winter

technische und theoretische Fächer.
3. Lehrwerkstätte für Bau- und Möbelschreiner (3 Jahre Lehrzeit).
4. Lehrwerkstätten für Kunstgewerbe: Lehrwerkstätte für Dekorationsmaler

(3 Jahre Lehrzeit 1.

5. Lehrwerkstätte für Stickerei (3 Jahre Lehrzeit).
6. Lehrwerkstätte für weibliche Kunstarbeit (Dauer der Lehre 3 Jahre).
Das Schuljahr beginnt am Dienstag, den 5. Oktober.
Aufnahmsprüfungen für neu eintretende Schüler am Montag, 4. Oktober

um 8 Uhr.
Für Programme und Auskunft wende man sich an die Direktion des

Technikums.
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